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Suggestion for amendment of Article : X

By Mr  Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel X

BeistandsklauselKlausel zu Sicherheit und Solidarität

In Anwendung des Grundsatzes der Solidarität mobilisiert die Union alle ihr zur Verfügung stehen-

den Mittel, einschließlich militärischer Mittel, mit dem Ziel:

- terroristische Bedrohungen abzuwenden;

- die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terroranschlägen zu

schützen;

-         einen Mitgliedstaat im Falle eines Terroranschlags auf Ersuchen seiner politischen Instanzen

innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen.

Um Bedrohungen, die ihre gemeinsame Sicherheit betreffen, zu begegnen, handeln die Union und

ihre Mitgliedstaaten gemeinsam im Geiste der Solidarität, wenn ein Mitgliedstaat das Ziel eines

Terroranschlages oder einer anderen Katastrophe ist. Für diese Zwecke setzen die Union und ihre

Mitgliedstaaten alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein, zu denen auch zivile und

militärische Fähigkeiten im Rahmen des Artikels 30 gehören, um sich auf Ersuchen des betroffenen

Mitgliedstaates Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Dies ist Ausdruck des Prinzips der

Unteilbarkeit der Sicherheit der Mitgliedstaaten der Union.

Die Modalitäten für die Durchführung dieser Bestimmung sind in Teil II Titel B Artikel X der Ver-

fassung enthalten.

Explanation (if any) :
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Die Klausel sollte nicht mit einer Beistandsklausel verwechselt werden. Zudem sollte sie

allgemeiner gefasst werden und nicht auf Terrorismus begrenzt sein. Wichtig ist der

Grundsatz der gemeinsamen Sicherheit, der dieser Klausel zugrunde liegt.


